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Amtsgericht Mitte
, I1TI Namen. des Volkes

Urteil

Geschäftsnul11mer: 17 C 298/08

In dem Rechtsstreit,

der .Netsolutions ,
vertreten durch d ,

- ProzessbevollmElchtlgter:
Rechtsanwalt ,
.. ~ ~ ••••• ~ ,. j J I .. 6 ••••• I

gegen

die Frau ,
............... Straße Berlln,

verkündet am : 05.11.2008

.'.. oe··· ... ' I Justizangestellte

Klägerin,

Beklagte,

hat das Amtsgericht Mitte, Abteilung 17,
jm schriftlichen Verfahren gemäß § 495 a ZPO
mit einer Schriftsat.drist bis zum 27. Oktober 2008
durch den Richter am Amtsgericht ..
für R e c h t erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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(Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 313 a Abs. 1 ZPO abgesehen,)

Die zulässige Klage Ist unbegründet.

Der Klägerln steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung eines Dienstlohns nicht gemäß §

6118GB zu.

J

Ein etwaiger zwischen den Parteien zustande gekommener Vertrag Ist jedenfalls wirksam von der

Beklagten widerrufen worden.

Zunächst Ist zwar davon auszugehen, dass die Beklagte sich bei der Klägerln auf der internetseIte

llnachbarschaft24.net" angemeldet het. Zum einen hat die Klägerin jedoch trotz des Hinweises des

Gerichts inder Verfügung vom 29. Juli 2008 nicht dargestellt, welche VertragspflIchten sie

überhaupt schuldete. So Ist eine Leistungspflicht der Klägerin nicht erkennbar, so dass die

Verpflichtung zur Zahlung eines Entgelts in einem auffälligen Missverhältnis zur (nicht

vorhandenen) Gegenleistung stünde. Zudem verstößt ein etwaiger Vertrag so gegen das

Transparenzgebot und ist deshalb unwirksam. Zu irgendeiner einklagbaren Leistung ist die

KI~gerin nach dem Inhalt der Startseite nicht verpflichtet

Scl,ließllch ist die Beklagte nicht In ausreichender Weise über ihr vViderrufsrecllt nach § 312 c

Abs. 18GB i. v. m. § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoVO belehrt worden. Bei der Anmeldung der Beklagten

sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin nicht in ausreichender Weise in den

Vertrag einbezogen worden. so dass es an einer Belehrung über das Widerrufsrecht fehlte. Dass

bereits bei der Anmeldung über das Widerrufsrecht belehrt wurde oder dass vor der Vollendung

der Anmeldung erforderlich gewesen seI, die Kenntnisnahme der AGB zu bestätigen, hat die

Klägerin nicht behauptet. Allein der unscheinbare Hinweis in der Fußzelle der Startseite reicht

nicht aus, um eine Einbeziehung der AGB anzunehmen. Gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 18GB hätte ein

ausdrücklicher Hinweis auf die Einbeziehung der AGB erfolgen müssen. Dieses ist bel
I

Anmeldungen Im Internet auch ohne weit.eres möglich, indem - wie oben angedeutet wurde - eine

Anmeldung erst nach Bestätigung der Kenntnisnahme der AGB vollendet werden kann. Dieses ist

inzwischen im Internetverkehr allgemein üblich.

Zudem genügt dieser unscheinbare I--linwels nicht der Informat;onspflicht nach § 355 Abs. 2, § 1

Abs. 3 Nr. 1 InfoVO. Danacll muss gersde der Hinweis auf die Bedingungen, Einzelheiten der

Ausübung und Rechtsfolgen dEls WIderrufsrechts in einer hervorgehobenen und deutlich
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gestalteten Form mitgeteilt werden. Abzustellen ist dabei auf die erstmalige Möglichkeit der

Kenn'lnisnallme. Es genügt nicht, die Hinweise in den AGB deutlich hervorzuheben, wenn der

Hinweis auf die AGB unscheinbar in einer Fußzeile der Seite erfolgt. Der Hinweis auf die AGB

hätte in deutlich' hervorgehobener Art und Weise erfolgen müssen, woran es fehlt. Auch der

Hinweis auf der Startseite, dass die Teilnahme 14 Tage k.ostenlos sei, ist kein Hinweis auf ein

Widerrufsrecht. Die Beklagte k.onnte den Vertrag somit jederzeit gemäß § 355 Abs, 16GB

widerrufen. was sie mit der Kündigungserklärung getan hat Dabei genügt die Form, da auch die

Klägerin ausschließlIch per E~Mail mit der Beklagten kommuniziert hat.

Durch den Widerruf ist eine etwaige Vergütungspflicht gemäß §§ 357 Abs. 1, 3468GB entfallen.

Da die Klägerin nach dem vorgetragenen Inhalt des Vertrages keine Leistung erbracht hat, Ist

auch im Rahmen des Rücktritts kein Wertersatz zu leisten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO; die der Vollstreckbarkeit auf den §§ 708 Nr. 11, 713

ZPO.

Gründe für die Zulassung der Berufung gemaß § 511 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 ZPO liegen nicht vor.
SoweIt ggf. in einzelnen Entscheidungen abweichend entschieden worden sein sollte, handelt es

sich um vereinzelt gebliebene Sondermeinungen. so dass eine Entscheidung des

Berufungsgerichts zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nIcht erforderlich ist.
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